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Voraussetzung für die Abrechnung einer Leistung Weitere/neue Möglichkeiten der Abrechnung einer Leistung
Keine Abrechnung der Leistung möglich Allgemeine Hinweise für die korrekte Abrechnung einer Leistung

BEB
Nr. Leistungsbeschreibung/Bestimmungen Preise

2

B

3904 Planzeit: 3600
Rüst- und Verteilzeit: 25%

Kostenfaktor/je Min. Euro     
1,08 48,60
1,16 52,20
1,25 56,25

Eigene Preise
zzgl. Risiko-/Gewinnzuschlag

Euro:  _____________

Federbolzen 
• Einarbeiten von vorgefertigtem Funktionselement, das den Sitz des her-

ausnehmbaren Teils einer kombinierten Zahnersatzversorgung stabilisie-
ren soll.

• In der Endposition rastet ein Federbolzen in eine Mulde, welche in das
Primärteil eingearbeitet wird.

• Der Federbolzen ist auswechselbar, kann aktiviert werden.

Die Leistung ist je Element berechnungsfähig

Bei Kombinationszahnersatz berechnungsfähig. 
Merke: Keine eigenständige Leistung. Zusatzleistung zu Sekundärteil

Die Leistung umfasst: Einlöten oder angießen

BEB 5004  (Lötung 4)

BEB 5005  (Lötung 5)

BEB 5102  (Lötfreie Verbindung Einstückguss)

BEB 5105  (Lötfreie Verbindung Laserverbindung)

Material (Konfektionsteil)

BEL II
133 1 Praxislabor

Euro:  

__________

Gewerblich

Euro:  

__________

Individuelles Geschiebe
• Ein individuelles Geschiebe ist ein Verbindungselement in unterschied-

lichen Konstruktionsmöglichkeiten (alle Varianten unabhängig vom
Fertigungsverfahren).

• Es besteht aus zwei Teilen (Primär- und dazu passendem Sekundärteil
= Patritze und Matritze), die in sich verankert werden.

• Das Geschiebe kann entweder intra- (im Ankerzahn) oder extracoronal
(am Ankerzahn) befestigt werden.

• Bei der Herstellung wird es modelliert oder mittels Hilfsfertigteilen indi-
viduell gefertigt. 

Die Leistung ist – als Regelversorgung (RV) – nur bei geteilten
Brücken bei Pfeilerdivergenz abrechnungsfähig.

Die Leistung ist je Geschiebe abrechnungsfähig.

Die Leistung beinhaltet: 
• Fräsung 
• Lötung 
• Verbindung 
• und Einarbeitung des Primär-/Sekundärteils

Die Leistung ist für jede Form von individuell gefertigten Geschieben
abrechenbar

Die Leistung gilt als Zusatzleistung zur Brückenversorgung

Für die Leistung ist die BEMA Nr. 91e (Verwendung eines Geschiebes
bei geteilten Brücken mit disparallelen Pfeilern zusätzlich zu den Nrn.
91a bis c) abzurechnen.

BEL 002 4 (Galvanisieren)

BEL 005 5 (Fräsmodell)

BEL 970 0 (NEM) oder Edelmetall 

Die Leistung ist bei herausnehmbarem-/Kombinationszahnersatz als
GKV Leistung nicht abrechnungsfähig.




